
Energieausweis für Nicht-Wohngebäude
OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: März 2015

OIB
ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

 BEZEICHNUNG 1030 Wien, Landstrasser Hauptstraße  

 Gebäude (-teil) Büro, Stiege 1-3  Baujahr 1992  
 Nutzungsprofil Bürogebäude  Letzte Veränderung  
 Straße Landstrasser Hauptstraße 146-148  Katastralgemeinde Landstraße  
 PLZ, Ort 1030 Wien-Landstraße  KG-Nummer 1006  
 Grundstücksnummer 1294/3, 1294/4,1294/5  Seehöhe 160,00 m  

  

 SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

 

 

 

 Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.  
Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von
Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 – 2008, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

 
HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden 

muss,  um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus 
Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener 
Defaultwert festgelegt

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzliche zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des 
gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, 
der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden muss, um unter der 
Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des Kühlsystems und der 
Kältebereitstellung berücksichtigt

 
BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht dem 
Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

BSB: Der Betriebstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht der Hälfte der 
mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils allfälligen 
Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf, abzüglich allfälliger 
Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf 
entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-

Endenergiebedarf (Anforderungen 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der 
Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern) und einen nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

CO2: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen , einschließlich  jener für 

Vorketten.
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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude
OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: März 2015

OIB
ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

 BEZEICHNUNG 1030 Wien, Landstrasser Hauptstraße  

 Gebäude (-teil) Büro, Stiege 8  Baujahr 1992  

 Nutzungsprofil Bürogebäude  Letzte Veränderung  

 Straße Landstrasser Hauptstraße 146-148  Katastralgemeinde Landstraße  

 PLZ, Ort 1030 Wien-Landstraße  KG-Nummer 1006  

 Grundstücksnummer 1294/3, 1294/4,1294/5  Seehöhe 160,00 m  

  

 SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

 

 

 

 Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.  

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von
Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 – 2008, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

 

HWB
Ref

: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden 

muss,  um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus 
Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener 

Defaultwert festgelegt

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzliche zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des 

gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, 
der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden muss, um unter der 

Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des Kühlsystems und der 

Kältebereitstellung berücksichtigt

 

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht dem 

Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

BSB: Der Betriebstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht der Hälfte der 

mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils allfälligen 

Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf, abzüglich allfälliger 
Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf 
entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f
GEE

: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-

Endenergiebedarf (Anforderungen 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der 

Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB
ern

) und einen nicht erneuerbaren (PEB
 n.ern.

) Anteil auf.

CO
2
: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen, einschließlich  jener für 

Vorketten.
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OIB-Richtlinie 6OIB

 BEZEICHNUNG  

  Baujahr 1992  
 Nutzungsprofil   
  Katastralgemeinde  
 PLZ, Ort  KG-Nummer 1006  
 1294/3, 1294/4,1294/5  160,00 m  

  

 
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

 

 

 

  

 
HWBRef: Der 

WWWB: Der 
Defaultwert festgelegt

HEB: Beim Heizenergiebedarf

KB: Der 
Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf

KEB: Beim 

 
BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf
Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

BSB: Der Betriebstrombedarf
mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf

entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-

Endenergiebedarf (Anforderungen 2007).

PEB: Der 

ern) und einen nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

CO2: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen
Vorketten.
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